
Sonderreglement für den 21. Nationalen Automobilslalom 
Von Moudon – La Broye 

16. – 17. Mai 2009 
 

Alle in dieser Ausschreibung nicht übernommenen Texte entsprechen dem gültigen NSK-
Standardreglement auf welches man sich beziehen muss. 

Die eingeschriebenen ausländischen Teilnehmer können das Standardreglement über den ASS 
(Auto Sport Schweiz), www.autosport-ch.com beziehen 

 

I PROVISORISCHES PROGRAMM 
04.05.2009 24.00 Uhr  Nennschluss 
16.05.2009 Samstag 
  17.00 – 19.00 Uhr Fakultative administrative und technische Abnahme 
17.05.2009 Sonntag 

06.00 – 08.15 Uhr Administrative und technische Abnahmen 
  07.30 – 12.00 Uhr Rekognoszierung und offizielles Training 
  13.30 – 17.00 Uhr Rennläufe 
  ca. 18.15 Uhr  Preisverteilung 

Der definitive Zeitplan wird den angemeldeten Fahrern mit den "letzten Weisungen" nach 
Nennschluss zugestellt. 

II ORGANISATION 

Art. 1 Allgemeines 
1.1 L’Ecurie Kadett’s Team Organisation veranstaltet am 16. – 17. Mai 2009 den Nationalen 

Automobilslalom von Moudon-La Broye auf dem Waffenplatz Valacrêt. 
1.2 Die vorliegende Ausschreibung wurde durch die NSK der ASS unter Reg. n° 09 – 016/N 

genehmigt. 
1.3 Die Veranstaltung ist im nationalen Sportkalender des ASS eingetragen. 

Art. 2 Organisationskomitee, Sekretariat, Offizielle 
2.1 Für das Organisationskomitee zeichnet als Präsident : Herr Alain Kolly, 

  1007 Lausanne    079/823.73.53 
2.2 Die Adresse des Sekretariates lautet wie folgt : 

Slalom automobile de Moudon – La Broye 
 Case postale 80 1520 Moudon      Tél. & fax : 026/652.15.91     www.kadetts-team.ch 

 
- ab  16. Mai 2009   06.00 Uhr: Waffenplatz Valacrêt, Moudon 
      Tel. : 021/905.02 74 – Fax 021/905.05.47 

 
 2.3 Rennleiter    LEUBA Yves-Alain 021/845.23.80 (Büro) 
         079/409.40.84 (Mobil) 
         yves.leuba@bluewin.ch
         yves.leuba@audemarspiguet.ch 
 Vize-Rennleiter   GAILLARD Yvan 
      LEUBA Cédric (Kandidat) 

SWEENS Pieter 
TERRETTAZ Norbert 

Rennsekretärin   CORDONNIER Aude 
Kassier    TAVERNIER Roland 
 
 

http://www.autosport-ch.com/
mailto:yves.leuba@bluewin.ch


Sportkommissare    ANTONINO Dolores 
      CHMELNITZKY Hervé 
      LENGLET Daniel 
Technische Kommissare   ANSERMOT Michel 
      WAENY Heinz 
      TANNER Renato ( Kandidat) 
Streckenchef    CLOUX Daniel 
Verantwortlicher der Kommissare TAVERNIER Nadia 
Zeitmessung / Auswertung  SPORTSERVICES – GIV TIMING 
Jury     ANTONINO Dolores 
      CHMELNITZKY Hervé 
      LENGLET Daniel 

 

Art. 3 Offizielles Anschlagbrett 
Alle offiziellen Mitteilungen und Beschlüsse der Rennleitung und/oder der Sportkommissare 
werden am offiziellen Anschlagbrett im Park 3 angeschlagen. Die für die Protestfrist gültigen 
Resultate werden am offiziellen Anschlagbrett angeschlagen. 

 

III ALLGEIMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 4 Veranstaltungsgrundlagen 
4.1 Die Veranstaltung wird durchgeführt in Übereinstimmung mit dem Internationalen 

Sportgesetz der FIA und seinen Anhängen, dem Nationalen Sportreglement  der ASS, den 
Bestimmungen der NSK für Slalom und der Ausschreibung. 

 
4.4 Die Veranstaltung zählt für folgende Meisterschaften und Cups : 

- AdNovum Lotus Challenge 
- Opel OPC Challenges 
- Porsche Slalom Cup 
- verschiedene interne Challenges 
- sowie für das Sportabzeichen der ASS 
 

Art. 5 Strecke 
5.1 Die Strecke weist folgende Merkmale auf : 

- Länge 2'760 Meter, 35 Tore. 
- Breite der Tore : ca. 3.0 m 

 
Art. 6 Zugelassene Fahrzeuge 
6.1  Zugelassen sind alle Fahrzeuge welche den Vorschriften des Anhang J des ISG und den 

Bestimmungen der NSK der ASS, sowie ggf. den spezifischen Bestimmungen der 
betreffenden Nationalen Formel oder Marken-Cups entsprechen. Ebenfalls zugelassen sind 
historische Fahrzeuge gemäss Anhang K des ISG. 

Art. 9 Zugelassene Fahrer 
9.2 Der Fahrer muss im Besitze eines gültigen Führerausweises für Automobile und einer für 

das laufende Jahr gültigen Fahrerlizenz REG/NAT/INT für das betreffende Fahrzeug sein. 



 

 

Art. 10 Teilnahmegesuch und Anmeldungen 
10.1 Anmeldungen werden ab Veröffentlichung der Ausschreibung entgegengenommen. Sie sind 

auszufüllen im Internet unter der Adresse : www.go4race.ch Für weitere Informationen 
wenden Sie sich an secretariat@kadetts-team.ch. 
Anmeldeschluss : 4. Mai 2009 um 24.00 Uhr. 
Elektronische Nennungen auf der spezifischen Internet Homepage des Veranstalters müssen 
bis zum Nennschluss erfolgen. Massgebend ist die auf der Nennung verzeichnete 
Aufgabezeit. Unvollständig ausgefüllte Nennungen werden zurückgewiesen. Elektronische 
Nennungen müssen obligatorisch durch Originalunterschrift des Bewerbers/Fahrers 
anlässlich des administrativen Abnahme für die betreffende Veranstaltung offizialisiert 
werden. 

 
10.2 Die höchstzugelassene Teilnehmerzahl beträgt 140. 
  Gegebenenfalls werden folgende Kriterien für die Annahme der Nennungen angewendet : 
   - Aussichtsreiche Klassierung in der/den laufenden Meisterschaft(en). 

- Chronologischer Eingang der Anmeldungen. 
 
10.DP Doppelstart (ein Fahrer für zwei Fahrzeuge oder ein Fahrzeuge für zwei Fahrer) ist nicht 

gestattet. 

Art. 11 Nenngeld 
11.1 Das Nenngeld beträgt : CHF 200.-- für ein Veranstaltung und CHF 350.-- für zwei 

Veranstaltung (Samstag und Sonntag). 
Das Nenngeld ist mittels offiziellem Einzahlungsschein an folgendes Konto einzuzahlen : 
CCP 10-4818-7,  IBAN CH38 8010 8000 0059 4007 1,  Raiffeisen de la Glâne, 
1680 Romont 
“Ecurie Kadett’s Team – Slalom de Moudon Case postale 80 1510 Moudon” 

Art. 13 Offizieller Text 
13.4 In einem Streitfall betreffend der Ausschreibung ist allein der französische Text 

massgebend. 

VI VERLAUF DER VERANSTALTUNG 

Art. 21 Rekognoszierung / Training 
21.2 Das offizielle Training findet gemäss Zeitplan des Veranstalters statt. Es werden mindestens 

eine geführte Rekognoszierung und zwei gezeitete Trainingssitzungen durchgeführt. 

Art. 22 Rennen 
22.2 Die Veranstaltung wird in zwei Läufen ausgetragen. 

VIII WERTUNG, PROTESTE, BERUFUNGEN 

Art. 26 Wertung 
26.1 Die Wertung erfolgt aufgrund der Zeit des besten Laufes inklusiv allfälliger Strafsekunden  

(Art. 22.3). 
 
26.2 Bei Zeitgleichheit zweier Fahrer entscheidet die Zeit des anderen Laufes. 

IX PREISE UN POKALE, SIEGEREHRUNG 

Art. 29 Preise und Pokale 
29.1 Mindestens ein Drittel der Teilnehmer ist preisberechtigt. Naturalpreise, die nicht bis 

spätestens einen Monat nach der Veranstaltung abgeholt werden, bleiben Eigentum des 
Veranstalters. Eine Zustellung der Preise und Pokale ist ausgeschlossen. 

http://www.ecuriedujorat.ch/slalom
mailto:secretariat@kadetts-team.ch


  
29.3 Folgende Preise und Pokale kommen zur Verteilung : 

- Ein Erinnerungspreis für jeden Teilnehmer 
- Ein Preis für einen Drittel der Teilnehmer 

Art. 30 Siegerehrung 
30.1 Die Teilnahme an der Siegerehrung ist für jeden Teilnehmer Ehrensache. 
 
30.2 Die Siegerehrung findet in Halle 17 ab 18.15 Uhr (Kantine) statt. 

X SONDEREBESTIMMUNGEN DES VERANSTALTERS 

Art. 41 Wildes Training 
41.1  Jeder Fahrer, der bei wilden Trainings erwischt und vom Veranstalter, von der 

Waffenplatzdirektion oder von der Polizei angezeigt wird, wird von der Veranstaltung 
AUSGESCHLOSSEN, ohne Rückerstattung des Nenngeldes und mit Meldung an die NSK. 
Er wird ebenfalls bei den Militärbehörden und den Lokalbehörden angezeigt. 

Die Rekognoszierungen sind möglich zu Füss, mit Velo, Roller, usw.; die Benutzung eines 
Fahrzeuges mit Motor ist untersagt (Minimotos, Moped, Scooters, Quad, usw.) 

 

JEGLICHE FAHRTEN ODER JEGLICHE REKOGNOSZIERUNG IST IN RAHMEN DER 
VERANSTALTUNG FÜR ALLE MOTORFAHRZEUGE (MOTORRÄDER, USW.) 

VERBOTEN 

 

Das Verkehren ausserhalb des Veranstaltungsareals mit nicht immatrikulierten 
Wettbewerbsfahrzeugen und mit solchen, die dem StVG nicht entsprechen, ist strikte 
verboten. 

 

Die Verwendung von anderen Fahrzeugen (Fahrräder, Motorräder, Wagen, usw.) als die 
Wettbewerbsfahrzeuge im Veranstaltungsareal muss unter Einhaltung des StVG und 
vollumfänglich unter der Verantwortung des Fahrzeugsbesitzers erfolgen. 

 

 

 

 
Moudon, den 3. April 2009 

 

 

 

 

 

Der Präsident der NSK :      Der Rennleiter : 
      Andreas Michel     Yves-Alain Leuba 
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